
 

 

 

Antrag auf Beurlaubung für einen Schulbesuch im Ausland in Kl. 10 

 

Hiermit beantragen wir die Beurlaubung unserer Tochter/ unseres Sohnes für einen Schulbesuch im 

Ausland während 

des Halbjahres 10.1 ☐           des Halbjahres 10.2 ☐   im Schuljahres 20 _____ /_____. 

Wir beantragen die Wiedereingliederung unserer Tochter/ unseres Sohnes nach Rückkehr aus dem 

Ausland in die Jahrgangsstufe: ______ im Halbjahr: ______ 

1. Schüler/ Schülerin 

Name, Vorname  

Geburtsdatum, -ort  

Anschrift  

Emailadresse  

Klasse/Jgst  

2. Antragsteller/Eltern (nur bei minderjährigen Schülern/ Schülerinnen) 

Name, Vorname der Mutter  

Name, Vorname des Vaters  

Anschrift(en),  

Telefonnummer(n)  

Emailadresse eines Elternteils  

3. Angaben zum Auslandsaufenthalt 

Beantragter Aufenthaltstermin  

Land  

Austauschorganisation  

Name und Anschrift der Schule im Ausland  

Jahrgangsstufe im Ausland   

Anschrift im Ausland  

 

 

_____________________________    _________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten 

 



 

Rechtliche Informationen 

5. Rechtliche Grundlagen für einen Schulaufenthalt im Ausland während der Klasse 10 

SchulG § 43 Teilnahme am Unterricht 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern aus wichtigem 

Grund bis zur Dauer eines Schuljahres vom Unterricht beurlauben oder von der Teilnahme an einzelnen 

Unterrichts- oder Schulveranstaltungen befreien. Längerfristige Beurlaubungen und Befreiungen bedürfen der 

Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde. Dauerhafte Beurlaubungen und Befreiungen von schulpflichtigen 

Schülerinnen und Schülern zur Förderung wissenschaftlicher, sportlicher oder künstlerischer Hochbegabungen 

setzen voraus, dass für andere geeignete Bildungsmaßnahmen gesorgt wird. 

APO-SI VV zu § 30 

Eine Beurlaubung zum Auslandsaufenthalt in Klasse 10 als letztem Jahr der Sekundarstufe I ist nur möglich, 

wenn die Klasse 10 wiederholt wird oder mindestens durch Teilnahme am Unterricht im 2. Halbjahr  

der Klasse 10 hinreichende Beurteilungsgrundlagen in allen Fächern und die Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Teilnahme am Abschlussverfahren zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses und ggf. der 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe gewährleistet wird. 

 

 


